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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.09.2023 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die CDU-Fraktion ist daran interessiert, die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden in unserer 

Stadt zu verbessern. Dazu gehört auch die Ausstattung von Gebäuden mit taktilen Türschildern 

und Blindenleitsystemen. Diese Hilfsmittel erleichtern Menschen mit Sehbehinderungen, sich in 

Gebäuden zurechtzufinden. Mit Drucksache 0547/20 hat der Stadtrat den Prüfauftrag bestätigt, 

die Zugänglichkeit in öffentlichen Gebäuden für Menschen mit Sehbehinderungen zu überprüfen. 

Das Prüfergebnis sollte bereits im IV. Quartal 2020 vorgelegt werden. Mit Drucksache 0646/21 

wurde nach dem Arbeitsstand gefragt und es hieß, dass verwaltungsinterne Abstimmungen 

erforderlich sind, die auf Grund der personellen Situation nicht fristgerecht erfolgen können. Die 

Beantwortung liegt bis heute nicht schriftlich vor. 

 

Ich bitte Sie daher, folgende Fragen zu beantworten: 

 

1. Welchen Arbeitsstand gibt es zur Überprüfung des Sachstands? 

2. Wann wird der Prüfbericht im zuständigen Ausschuss SAG und im Beirat für Menschen mit 

Behinderungen vorgestellt? 

3. Wie hoch sind die geschätzten Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen und sind die 

finanziellen Auswirkungen im kommenden Haushaltsplan 2024/25 berücksichtigt? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

05.09.2023, gez. i. A. xxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion CDU, Herr Hose 
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